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1. eines Verbrechens gegen den Frieden und die 
Menschlichkeit (§§ 85 bis 89, 91 bis 93);

2. eines Verbrechens gegen die Deutsche Demokra
tische Republik (§§ 96 bis 105, § 106 Absatz 2, §§ 107, 
108, 110);

3. eines Verbrechens gegen das Leben (§§112,113);
4. eines Verbrechens oder Vergehens gegen die all

gemeine Sicherheit oder gegen die staatliche Ord
nung (§§ 185, 186, 190, 198, 213 Absatz 2 Ziffern 1 
bis 4);

5. eines Vergehens oder Verbrechens des Mißbrauchs 
von Waffen oder Sprengmitteln (§§ 206, 207);

6. eines Verbrechens oder Vergehens der Fahnen
flucht (§ 254)

vor dessen Beendigung glaubwürdig Kenntnis erlangt 
und dies nicht unverzüglich zur Anzeige bringt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Ver
urteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffent
lichem Tadel bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer glaubwürdig Kenntnis 
von einem Waffenversteck erlangt und dies nicht un
verzüglich zur Anzeige bringt.

(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheits
strafe von zwei bis zehn Jahren zu erkennen.

(4) Die Anzeige ist bei einer Dienststelle der Sicher- 
heitsojgane oder der Staatsanwaltschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik zu erstatten. Die Anzeige 
kann erforderlichenfalls auch bei einem anderen staat
lichen Organ erstattet werden.

§ 226
Absehen von Maßnahmen der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit bei Unterlassung der Anzeige
(1) Wegen Unterlassung der Anzeige kann von Maß

nahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit abge
sehen werden, wenn der Täter
1. die Begehung der Straftat auf andere Weise ver

hindert hat oder wenn unabhängig von seinem Ver
halten die Straftat weder vorbereitet noch versucht 
wird;

2. sich ernsthaft bemüht hat, die Begehung der Straf
tat zu verhindern oder wenn er bei einem Ver
brechen gegen das Leben den Bedrohten rechtzeitig 
gewarnt hat;

3. die Anzeige gegen einen nahen Angehörigen erstat
ten müßte.

(2) Nahe Angehörige ■ im Sinne dieses Gesetzes sind 
der Ehegatte, Geschwister und solche Personen, die mit 
dem Täter in gerader Linie verwandt oder durch An
nahme an Kindes Statt oder im Sinne von § 47 des Fa
miliengesetzbuches miteinander verbunden sind.

§ 227
Erfolglose Aufforderung zur Begehung einer Straftat

(1) Wer einen anderen zur Begehung einer der in 
§ 225 genannten Straftaten oder zur Teilnahme an einer 
solchen auffordert oder sich dazu anbietet, ohne daß 
dieser die Straftat ausführt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung bestraft.

(2) Von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit ist abzusehen, wenn der Täter die Begehung der 
Straftat, zu der er aufgefordert oder sich angeboten 
hatte, selbst verhindert.

§ 228
Falsche Anschuldigung

Wer gegenüber einem staatlichen Organ wider besse
res Wissen einen anderen der Begehung einer Straftat 
beschuldigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder 
mit öffentlichem Tadel bestraft.

§229
Vortäuschung einer Straftat

Wer gegenüber einem staatlichen Organ der Rechts
pflege oder Sicherheitsorgan die Begehung einer Straf
tat vortäuscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah
ren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe 
oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

§230
Vorsätzlich falsche Aussage

(1) Wer vorsätzlich vor Gericht als Zeuge, Sachver
ständiger oder Prozeßpartei falsche oder unvollständige 
Aussagen macht oder als Dolmetscher falsch übersetzt 
oder wer einen anderen zu einer unbewußt falschen 
Aussage verleitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geld
strafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer die Tat vor einem 
Notar, der Seekammer in einer Havarieverhandlung 
oder vor dem Patentamt begeht.

§231
Falsche Versicherung zum Zwecke des Beweises

Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr gegenüber 
einer zur Abnahme einer besonderen Versicherung der 
Wahrheit gesetzlich befugten Stelle wissentlich falsche 
Angaben macht und ihre Richtigkeit in der dazu vor
geschriebenen Form versichert, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

§ 232
Absehen von Maßnahmen der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit
Bei vorsätzlich falscher Aussage oder falscher Ver

sicherung zum Zwecke des Beweises kann von Maß
nahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit abge
sehen werden, wenn der Täter

1. die falsche Aussage oder die falsche Versicherung 
so rechtzeitig berichtigt, daß schädliche Auswirkun
gen nicht eingetreten sind;

2. durch die wahrheitsgemäße Aussage oder Ver
sicherung sich oder einen nahen Angehörigen der 
Möglichkeit der Strafverfolgung aussetzt.

§ 233 
Begünstigung

(1) Wer nach der Begehung einer Straftat dem Täter 
oder einem Beteiligten Beistand leistet, um ihn der 
Strafverfolgung zu entziehen oder ihm die Vorteile aus 
der Straftat zu sichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren, mit Verurteilung auf Bewährung. Geld
strafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft oder von 
einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur 
Verantwortung gezogen.

(2) Sind dem Täter die Umstände bekannt, nach 
denen die Vortat als Verbrechen zu beurteilen ist oder 
leistet er die Begünstigung seines Vorteils wegen, wird


